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Aktenzeichen der Bank:      
Schuldschein für ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. A

 FORMDROPDOWN 

     
- nachstehend mit Darlehensnehmer bezeichnet – erkennt an, der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen – rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main – nachstehend mit Gläubigerin bezeichnet – ein ihm/ihr bereitgestelltes Darlehen von EUR      
in Worten:       Euro
nach Auszahlung zu schulden. Das Darlehen wird aus Mitteln des Hessischen Investitionsfonds – Abteilung A – zur Verfügung gestellt und in folgende Jahresbeträgen aufgeteilt:

	im Jahr 2006
	      EUR

	im Jahr 2007
	      EUR

	im Jahr 2008
	      EUR

	im Jahr      
	      EUR


Das Darlehen ist bestimmt für      .

Für das Darlehen gelten die Bedingungen und Auflagen unserer Darlehenszusage vom       und die folgenden Bedingungen:

1.
Auszahlung des Darlehens

Das Darlehen wird auf Anforderung des Darlehensnehmers ausgezahlt, und zwar bei Baubeginn in Höhe des ersten Jahresteilbetrages, der Rest nach Maßgabe der für die einzelnen Jahre zugeteilten Beträge frühestens zu Beginn des jeweiligen Jahres.

2.
Verzinsung des Darlehens

Das Darlehen ist zinsfrei.

3.
Tilgung des Darlehens

Das Darlehen ist jährlich mit 5 v.H. zu tilgen. Die Tilgung beginnt am 1. Januar des Jahres, das dem Jahr der Zuteilung folgt.

Die Tilgung ist jeweils für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni am 15. Juni und vom 1. Juli bis 31. Dezember am 15. Dezember für das ablaufende Halbjahr (Halbjahresleistung) fällig. Wird das Darlehen für verschiedene Haushaltsjahre in Teilbeträgen zugeteilt, so wird die Tilgung auf die Teilbeträge berechnet.

4.
Außerplanmäßige Rückzahlung

Der Darlehensnehmer ist berechtigt, das Darlehen jederzeit ganz oder in Teilbeträgen zurückzuzahlen. Außerplanmäßige Rückzahlungen haben keinen Einfluss auf die Höhe der künftigen Halbjahresleistungen, sondern sie führen nur zur Verkürzung der Laufzeit des Darlehens.

5.
Kündigung

Für die Gläubigerin ist das ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen.

Die Gläubigerin kann das Darlehen aus wichtigem Grunde ohne Einhaltung einer Frist zur sofortigen Rückzahlung kündigen, insbesondere dann, wenn der Darlehensnehmer

a) mit Zahlungen vereinbarter Zins- und Tilgungsleistungen ganz oder teilweise länger als 14 Tage in Verzug gerät und auch nach einer weiteren Nachfrist von mindestens 14 Tagen nicht zahlt,

b) Bedingungen oder Auflagen der Darlehenszusage nicht erfüllt

c) sonst gegen die ihm in diesem Schuldschein auferlegten Pflichten verstößt.

6.
Verzugsfolgen
Gerät der Darlehensnehmer mit Zahlungen in Verzug, kann die Gläubigerin - unbeschadet weitergehender Ansprüche - ihren Verzugsschaden in Rechnung stellen. Die Gläubigerin behält sich vor, für bei Fälligkeit nicht geleistete Tilgungsleistungen ab Fälligkeit Verzugszinsen von jährlich 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz (§§ 288, 247 BGB) zu berechnen.

7.
Zahlungsleistung und Verrechnung 

Alle Zahlungen haben auf Gefahr und Kosten der Darlehensnehmer zu erfolgen. Eine Zahlung gilt als bewirkt, sobald die Gläubigerin vorbehaltlos über den Betrag verfügen kann. 

8.
Lastschrifteinzugsverfahren

Die Gläubigerin wird ermächtigt die Tilgungsbeträge und die Verzugszinsen im Lastschrifteinzugsverfahren zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen zu Lasten des nachstehend genannten Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Erstmals am: 
      

Konto-Nr.:
     
Bankleitzahl:
     
Kreditinstitut:
     
Kontoinhaber, falls abweichend vom Darlehensnehmer:

     
Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Darlehensnehmers ist nicht möglich.

9.
Wirtschaftliche Berechtigung und Veranschlagung

Der Darlehensnehmer versichert, dass die Darlehensaufnahme von seiner Seite unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zustande gekommen ist, dass die erforderlichen Beschlüsse und Genehmigungen für die Kreditaufnahme vorliegen bzw. umgehend beschafft werden, er in eigenem Namen und für eigene Rechnung handelt und der/die Unterzeichner zur Vertretung des Darlehensnehmers berechtigt ist/sind.

10.
Kosten

Durch den Abschluss und die Abwicklung des Darlehensvertrages entstehen dem Darlehensnehmer keine Kosten.

11.
Verwendung des Darlehens

Der Darlehensnehmer hat spätestens sechs Monate nach Abschluss des geförderten Vorhabens gegenüber der Bank eine Erklärung über die zweckentsprechende Verwendung des Darlehens abzugeben.

12.
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

13.
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Schuldscheines ganz oder teilweise der Rechtswirksamkeit ermangeln oder nicht durchgeführt werden, so sollen dennoch die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben.

Änderungen und Ergänzungen dieses Schuldscheines bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

14.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank Vertragsbestandteil. Auf Wunsch wird dem Darlehensnehmer ein Exemplar der AGB übersandt.

     , 


     
Ort



Datum

________________________ 
________________________



Unterschriften, Amtsbezeichnung
(Siegel)
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